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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 47. JAHRGANG / NUMMER 10 / 10. JULI 1953

Am 20. Juni 1953 hat die Delegiertenversammlung
der «Hilfskasse» ihre statutarischen Geschäfte beraten
und nachstehenden Jahresbericht sowie die Jahresrech-

nung 1952 genehmigt.

A»rz#g aar 2952

Im Berichtsjahr 1952 wurden von der «Hilfskasse»

unterstützt:
11 Lehrerswitwen

3 Lehrerswaisen
2 invalide Lehrer
1 Lehrer, der durch Erkrankung mit seiner

Familie in Not geraten ist

Total 17 Unterstützungsfälle
Geburtsjahr bzw. Alter der Unterstützten:

Witwen 1868 1872 1876 1880 1881 1889
1900 1905 1908 1915 1915

Waisen 1866 1888 1899
Invalide 1895 1897; erkrankter Lehrer 1912

Die jüngeren Lehrerswitwen sind, zum Teil aus Ge-
sundheitsrücksichten, zum Teil weil sie noch unmündige
Kinder zu betreuen haben, ausserstande, in vollem Um-
fange für ihren Lebensunterhalt erwerbstätig aufzukom-
men.

Die meisten der Unterstützten besitzen gar kein Ver-
mögen. Nur einzelne können im Notfall noch auf stetig
schwindende, bescheidene Ersparnisse zurückgreifen.

Die «Hilfskasse» musste in einzelnen Fällen Unter-
stützungsbeiträge in der Höhe von 1800 Fr., 1600 Fr.,
1320 Fr., 1200 Fr., 1000 Fr. zusprechen.

Den übrigen Gesuchstellern konnte mit bescheidene-

ren Beiträgen (150 Fr. bis 800 Fr.) geholfen werden.
Im ganzen wurden im Berichtsjahre Fr. 12 720.— an

Unterstützungsbeiträgen ausgerichtet.
Der Vorstand versucht, einen Teil des Vermögens der

«Hilfskasse» in Hypotheken anzulegen. Gerne möchte er
entsprechenden Gesuchen von Kolleginnen und Kollegen
soweit wie möglich entgegenkommen. Die «Hilfskasse»
als gemeinnützige Institution kann aber den Gesuchstel-
lern nicht grosszügiger entgegenkommen als die Banken,
die über sozusagen unbeschränkte Mittel verfügen. Wenn
einzelne Gesuche nicht im gewünschten Ausmasse berück-
sichtigt werden können, dann geschieht dies nur im Inter-
esse grösstmöglicher Sicherheit.

Die Mitgliederzahl hat sich im Laufe des Berichtsjah-
res um 323 vermehrt. Sie ist damit bis zum 31. Dezember
1952 auf 1560 Genossenschafter angestiegen. Diese Zu-
nähme verdanken wir in erster Linie der unablässigen
Werbetätigkeit unserer Vertrauensleute, aber auch der er-
freulichen Einsicht vieler Kolleginnen und Kollegen, dass

unser Hilfswerk dringend nötig ist und unserem Stande
zur Ehre gereicht.

Den Delegierten, den Sektions- und Hausvorständen
und allen Kolleginnen und Kollegen, die sich für die

«Hilfskasse» einsetzen, dankt der Vorstand auch an dieser
Stelle herzlich für die uneigennützige Mitarbeit.

<7«.r 2er /»Pre.ffe£2!»»»g

Einnahmen Fr.

1. Ertrag der Kapitalien (durchschnittlich
2,77%) 15 262.95

2. Mitgliederbeiträge 7 805.00
3. Schenkung der Liederbuchanstalt (Leh-

rerverein der Stadt Zürich) 500.00
4. Kursgewinn auf Wertschriften 20.00

Tor«/ 2er E2«»»2>?»era 23 587.95

Ausgaben
1. Unterstützungen 12 720.00
2. Kapital- und Bankspesen 768.95
3. Abschreibungen auf Wertschriften 650.00
4. Allgemeine Verwaltungsspesen 1 203.40

Tora/ lier A».rg»2e« 15 342.35

For.reF/»g pro 2952 8 245.60

Fer»zöge«jree2»®»g
Vermögen per 31. Dezember 1951 545 893.80
Vorschlag 1952 8 245.60

Vermögen per 31. Dezember 1952 554 139-40

Fer»rö'ge»ra».rM'e/.r
1. Wertschriften (Depot ZKB) 519 000.00
2. Kontokorrent-Guthaben 31. Dez. 1952 30 169-00
3. Sparheft ZKB 923.65
4. Postcheckguthaben 65.80
5. Guthaben bei der Eidgen. Steuerverwal-

tung, Verrechnungssteuer 1952 4 002.80

554 161.25

Abzüglich Guthaben des Quästors 21.85

FefB2öge«jTeira»2 wie zu zeigen war 554 139.40

Z^»g«»e.re»/Z»«Vi&, den 20. Juni 1953.

F#> 2e» Forrra«2 2er «22///j2i«.re»

Der Präsident: /. Srap/er.
Die Aktuarin: 22. Boje2e«jTezK.
Der Quästor: K. P/ifter.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Die erfreuliche Erhöhung der Mitgliederzahl haben

Sie wohl wie der Kantonalvorstand mit Genugtuung ver-
merkt. Haben Sie aber auch ausgerechnet, wie viele zür-
cherische Lehrer und Lehrerinnen immer noch nicht der
Genossenschaft «222//r2rfrre 2er z2rc2er/.re2e» Fo/^ltcP»/-
/e2rer» angehören? Man ist versucht, zu sagen: «Viele
haben 1952 nachgeholt, was sie vorher versäumt hatten;
doch ist sehr zu hoffen, dass der Zustrom der Nachzügler
nicht versiege.» Es wäre doch schön, wenn den neu ins
Lehramt Eintretenden »»cere 27///j2zme als etwas geschil-
dert und angepriesen werden könnte, das wirklich bob
<2/e» gerrage» wird, als ein Werk kollegialer Solidarität,
dem nur ausgesprochene «Spezialisten» ferne stehen.

(37) 819



Jeder kann in die Lage kommen, dass er einem Kolle-
gen, einer Kollegin oder deren Angehörigen gerne helfen
würde. Selten wird er das aber aus dem eigenen Sack tun
können, sondern eben auf eine Institution wie «»rere
Hz7/j/£rfj.re angewiesen sein. Schliesslich könnte es ja sogar
auch einmal dazu kommen, dass man selber — für sich

persönlich oder für seine eigene Familie — diese kolle-
giale Hilfe nicht missen möchte.

Die Hilfskasse begnügt sich mit einem recht beschei-
denen Jahresbeitrag; doch ihren Hilfeleistungen muss man
anmerken, dass die Gesamtheit der zürcherischen Volks-
schullehrerschaft hinter ihr steht.

Darum werben wir unentwegt für unsere Hilfskasse.
Helfen auch Sie mit! Im nächsten Jahresbericht soll neuer-
dings ein kräftiger Zuwachs gemeldet werden können!

E. IF.

Zäri. Âaz/Z/.

25. 7953, 74.30 t7T»y*V» Zà'fAÂ

Der Präsident eröffnet die Sitzung mit dem Hinweis
darauf, dass der ZKLV am 4. März das 60. Jahr seines
Bestehens vollendet hat. Hierauf gibt er die eingegange-
nen Entschuldigungen bekannt sowie die notwendig ge-
wordenen Stellvertretungen. Vom Kantonalvorstand sind
anwesend: J. Baur, J. Binder, Frau L. Greuter, E. Wein-
mann und dann auch W. Seyfert. Die Bezirkssektionen
sind folgendermassen vertreten: Zürich: A. Müller; Affol-
tern: K. Haupt; Horgen: Dr. P. Walder; Meilen: O. Weg-
mann; Hinwil: O. Gasser; Uster: R. Brüngger; Pfäffikon:
W. Seyfert; Winterthur: E.Amberg; Andelfingen: R. Egli,
Marthalen; Bülach: Kurt Frey, Freienstein; Dielsdorf:
W. Zollinger.

Das Pfötoio// der Präsidentenkonferenz vom 31. Ja-
nuar 1953 soll erst abgenommen werden, wenn auch der
Schluss im «Päd. Beobachter» erschienen ist.

7. M7#e*7»«ge»

a) Zur Frage der Ki».7erz&7«ge« für das kantonale Per-
sonal führt der Präsident aus, es habe sich seit der letzten
Präsidentenkonferenz gezeigt, dass die Meinung unter
den Personalverbänden nicht einheidich sei, indem bei
einzelnen Persönlichkeiten mehr parteipolitisch-propagan-
distische, bei andern eher besoldungstechnische und lohn-
politische Ueberlegungen im Vordergrund ständen. Die
Generalversammlung des Vereins der Staatsangestellten
vom 7. März d. J. habe sich für Kinderzulagen ausgespro-
chen, sofern das Personal nicht in irgendeiner Form dazu
beitragen müsse. Dabei hielt sie an der Forderung des
vollen Teuerungsausgleiches fest. Ein gangbarer Weg ist
bis heute weder von den Personalverbänden noch von der
Finanzdirektion gewiesen worden, so dass die Hauptfra-
gen noch unbeantwortet sind, die folgendermassen formu-
liert werden können: 1. Ist die Ausrichtung von Kinder-
Zulagen grundsätzlich erwünscht? 2. Wenn ja, für alle
Kinder oder erst vom dritten an? 3. Ist die Kinderzulage
nur dann erwünscht, wenn sie ohne Belastung des Perso-
nais, unabhängig von Lohn und Teuemngsausgleich, er-
folgt, oder auch dann, wenn sie auf die Teuerung ange-
rechnet wird? 4. Soll die Zulage auf dem Wege über eine
Ausgleichskasse vorgenommen werden? Es wurde ange-
regt, die Finanzdirektion möchte unter dem Personal eine
Umfrage durchführen, um über die erwähnten Punkte
Klarheit zu schaffen. Ob es zu der gewünschten Umfrage

kommt und w7e sie durchgeführt würde, kann heute noch
nicht gesagt werden.

b) «« 7?e«re«7>ezà(ger. Das Geschäft
ist nach den Mitteilungen des Präsidenten seit Mitte De-
zember 1951 anhängig, in welchem Zeitpunkt eine erste
Eingabe in dieser Sache eingereicht wurde. Es folgten
dann im Kantonsrat die Interpellation Kleb und die Mo-
tion Vollenweider sowie 1952 eine Resolution der Dele-
giertenversammlung des ZKLV. Jetzt liegt ein vom
24. Februar 1953 datierter Vorentwurf der Finanzdirek-
tion zu einer Aenderung des Gesetzes vom 1. Oktober
1950 vor. Die Personalverbände erachten die darin zu-
gestandenen Erhöhungen der bisherigen Ansätze als nicht
genügend und verlangten in einer begründeten Eingabe
vom 27. März 1953 ein grösseres Entgegenkommen, wie
es dem pensionierten Personal im Bund, in der Stadt Zü-
rieh und in Winterthur bereits zuteil geworden ist. Sie

gaben ferner der bestimmten Erwartung Ausdruck, dass

die neuen Ansätze mit Wirkung ab 1. Januar 1953 in
Kraft treten und nicht erst ein Jahr später, wie dies der
Vorentwurf der Finanzdirektion vorsieht, welche die An-
sätze um 2 % — bei Verheirateten von 15 % auf 17 %,
bei Witwen und Ledigen von 10 % auf 12 % — erhöhen

will, wobei auch die gewährten Minima eine sehr beschei-
dene Erhöhung um 100 bis 150 Franken erfahren sollen.

c) Fo/UtiAzEgejerz. Der Vorsitzende führt aus: Die
Vorlage 4 i wurde am 9- März 1953 durch den Kantons-
rat mit 91 gegen 51 Stimmen an den Regierungsrat zu-
rückgewiesen, wobei dieser den Auftrag erhielt, eine Teil-
revision vorzubereiten. Diese wird sich in erster Linie mit
der Reorganisation der Oberstufe befassen müssen. Ob sie

mit Erfolg vom zurzeit amtierenden Kantonsrat, in dem
die Meinungen bereits gemacht und zum Teil festgefah-
ren sind, vorgenommen werden kann, ist fraglich. Ausser-
dem ist es notwendig, die Angelegenheit nochmals griind-
lieh zu überdenken, tun zu Lösungen zu kommen, die
nicht wie die verworfene zu schwersten Bedenken Anlass

geben müssen. Im übrigen hätte das neue Gesetz der Leh-
rerschaft Verschlechterungen gebracht, wie die Umgestal-

tung der Schulsynode u. a., die nicht kampflos hätten hin-

genommen werden können.
Der Protokollaktuar i. V.: /. BzWer.

d) Ewt/zmzzzzg -ro« Ferwerer« wege« zzz Lwzger ATute-
rewÂefr 7»? AL7z7<ïr<7zV«.rr. Durch eine Eingabe konnte der
KV bewirken, dass die von der Erziehungsdirektion ge-
troffenen Verfügungen in dem Sinne rückgängig gemacht
worden sind, dass die Verwesereien zwar neu besetzt, die
entlassenen Verweser aber weiterhin besoldet wurden. In
Zukunft sollen solche Fälle durch die Erziehungsdirek-
tion individuell behandelt werden. Neuerdings haben die
neu eingesetzten militärpflichtigen Lehrer Verwesereien
unter dem Vorbehalt der Abberufung erhalten, wenn we-
gen längerer Abwesenheit im Militärdienst an der betref-
fenden Lehrstelle erhebliche Unzukömmlichkeiten eintre-
ten sollten. Der KV wird sich in einem Schreiben an die
ED die Prüfung eines jeden solchen Falles vorbehalten,
u. a. gestützt auf Art. 352 des Schweizerischen Obligatio-
nenrechtes, wonach die Leistung von obligatorischem Mi-
litärdienst nicht als Endassungsgrund gelten darf.

e) IFzzTdgeieZz. Der Antrag des Regie-
rungsrates an den Kantonsrat vom 15. Januar 1953 für
ein neues kantonales Wahlgesetz sieht in ganz vereinzel-
ten Fällen die «Stille Wahl» vor. Für die Bestätigungs-
wählen der Lehrer sind die im Entwurf zum neuen Volks-
Schulgesetz vorgesehenen Bestimmungen aufgenommen
worden. In Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern
könnte die Behördewahl eingeführt werden. Für die übri-

820 (38;



gen Gemeinden würde die Listenwahl gelten. Der KV hat
in Zusammenarbeit mit den Vorständen der Lehrerver-
eine Zürich und Winterthur und weiterer Sachverständi-

ger die Fragen eingehend geprüft und in einer Eingabe
vom 24. April 1953 an die Kommission des Kantonsrates
den Standpunkt der Lehrerorganisationen dargelegt.

2. 4er GercBü'/re 4er or4e»//ic/&e« Delegier-
z<?#z'er.MWtf4z*«g ww 6. /»«z 1953

Die Geschäftsliste umfasst: Protokoll, Namensaufruf,
Mitteilungen, Jahresbericht, Jahresrechnung Budget, Fest-

setzung des Jahresbeitrages, Wahlen und Allfälliges. Dazu
führt der Vorsitzende aus: Der /a£re.rée4rag kann von
Fr. 15.— auf Fr. 13.— reduziert werden, da das Vermögen
eine den Aufgaben und dem Mitgliederbestand des Ver-
eins entsprechende Höhe erreicht hat und der Fonds für
ausserordendiche gewerkschaftliche Aufgaben auf gut
Fr. 11 500.— angewachsen ist.

IFeA/e». Für den aus dem Synodalvorstand zurücktre-
tenden Dr. W. Furrer, SL, Kemptthal, ist ein neues Mit-
glied aus der Volksschullehrerschaft zu wählen. In Anleh-

nung an die bisher geübte Praxis vertrat der KV dem

Synodalvorstand gegenüber die Auffassung, die DV des

ZKLV solle einen Kandidaten vorschlagen. Die Anwesen-
den gehen mit der Auffassung des Vorsitzenden einig,
dass ein Vertreter des Bezirkes Zürich aus dem Kreise der
Sekundarlehrerschaft in Vorschlag gebracht werden solle.

Als zweites Wahlgeschäft wird die DV eine Ersatzwahl
für den Vertreter der Sektion Zürich des ZKLV im Zen-
tralvorstand des KZVF, bedingt durch den Rücktritt von
W. Marty, PL, Zürich, vorzunehmen haben. Die Sektion
Zürich wird ersucht, Vorschläge für beide Wahlgeschäfte
bis Ende Mai dem KV bekanntzugeben.

Anschliessend wird Fz'zepr4rz4e?zZ /. Bz«4er zzzwz 60-

jüBrige« Bet/e6e« 4er ZKLF sprechen, um diesem Jubi-
läum den verdienten würdigen Rahmen zu geben.

3. AzzrrpnzcAe 4&er 4e# Ferrrag 4er ZKLF zzzz'Z 4ezw

Se/&teeizerâe/&e» Berzz/r4z'rzge«Ze?z- Ferètf#4 (AßF)
Präsident J. Baur verweist auf seine Orientierung an-

lässlich der letzten Präsidentenkonferenz über den Fall,
welcher heute eine Aussprache und Besinnung über den

genannten Vertrag notwendig macht. In den Jahren 1934
und 1935 erfolgten, u. a. durch Zeitungsinserate, Angriffe
der Berufsdirigenten gegen die Lehrerschaft. Um zu ver-
hüten, dass sich der Erziehungsrat zur Schaffung eines
besondem Reglementes über den Nebenerwerb der Leh-
rerschaft veranlasst sehen könnte, nahm der ZKLV die
Sache an die Hand und traf 1935 mit dem Berufsdirigen-
ten-Verband das noch heute gültige Abkommen. Darnach
soll ein Lehrer die Direktion eines Chores erst dann über-
nehmen, wenn dafür kein Berufsdirigent in Frage kommt;
femer soll ein Lehrer nicht mehr als zwei Chöre leiten.
Weitergehende Forderungen des SBV, wie Eliminierung
der Lehrer aus den Kampfgerichten an Sängerfesten oder
Einstellung der Rezensententätigkeit der Lehrer, wurden
abgelehnt.

Der Vorfall bei der Wahl des Dirigenten für den neu-
gegründeten stadtzürcherischen Kirchenchor S. veran-
lasste den KV, das Abkommen in bezug auf die gegen-
wärtige Situation zu überprüfen. Von seiten. des SBV
wurde anlässlich einer Aussprache mit einer Abordnung
des KV die Auffassung vertreten, bei der Besetzung einer
Dirigentenstelle komme auf Grund des Abkommens ein
Lehrer erst in Frage, wenn kein Berufsdirigent den Chor
übernehmen leo/le. Von seiten des KV wurde am Grund-
satz festgehalten, dass der Chor über die Wahl des Diri-
genten frei zu entscheiden habe. Der KV ist der Auffas-

sung, das Abkommen sei nur unter dieser Bedingung auf-
rechtzuerhalten, andernfalls müsste er der DV die Kündi-
gung des Abkommens beantragen.

A. Af»f/er hält die Situation der Berufsmusiker in Zü-
rieh heute für wesendich besser als zur Zeit des Abschlus-
ses der Vereinbarung. Zudem werde heute durch die Ein-
führung des Blockflötenunterrichtes von seiten der Schule
für die Musiker zusätzlicher Nebenverdienst geschaffen.
Für die Besetzung der Dirigentenstelle eines Chores sei
die Qualifikation des Dirigenten massgebend, und die
letzte Entscheidung über die Anstellung falle allein dem
Verein zu.

0. G4irer ist gleicher Auffassung und erklärt, der SBV
und der ZKLV könnten sich nicht über die durch die
Bundesverfassung garantierte Vereinsfreiheit hinwegset-
zen. Sofern der SBV das Abkommen nicht im Sinne der
Auslegung des KV anerkennen wolle, würde er einer
Kündigung der Vereinbarung zustimmen.

0. IFegrWiWZ» und R. Br4«gger vertreten die gleiche
Ansicht.

E. Arwéerg verlangt, dass dem SBV die vom KV ver-
tretene Interpretation des Abkommens schrifdich vorge-
legt werde. Sollte darauf eine ablehnende Antwort erfol-
gen, so hätte der KV der DV die Kündigung des Ab-
kommens zu beantragen. Es wird in diesem Sinne be-
schlössen.

4. A///4//iger.
Der Präsident gibt bekannt, er habe in einem Brief

den Bezirksquästoren ihre gewissenhafte und speditive
Arbeit im Namen des KV verdankt. Statt der sonst üb-
liehen 60 bis 80 Restanzen seien für das Jahr 1952 nur
deren 25 zu verzeichnen. Der Vorsitzende ersucht die Prä-
sidenten, der Mitgliederwerbung immer wieder ihre volle
Aufmerksamkeit zu schenken, um eine Erhöhung der Mit-
gliederzahl entsprechend der Vermehrung der Lehrstellen
erreichen zu können. Eine von R. Eg/i vorgebrachte An-
regung eines jungen Kollegen ist dem KV schon schrift-
lieh zugegangen Er wird sich der Sache annehmen.

Schluss der Verhandlungen 16.30 Uhr.
Der Protokollaktuar des ZKLV: IF. 5ey/erA

8. S4z»«g, 19. Mürz 1953, Z«><c£ fJVl/W J

In einem Falle von langandauernder Krankheit, wobei
aber der Krankheitsurlaub unterbrochen und die Arbeit
vorübergehend wieder aufgenommen wurde, hat die Er-
Ziehungsdirektion für die Berechnung des Lohnes gemäss
§ 89 der Vollziehungsbestimmungen zur Besoldungsver-
Ordnung für die kantonalen Beamten und Angestellten
verfügt, dass die verschiedenen Krankheitsperioden in
dem der jeweiligen Besoldungsauszahlung vorangehenden
Zeitraum von U/2 Jahren zusammenzurechnen seien und
zwar sowohl hinsichtlich der Dauer des Besoldungsan-
Spruches, als auch dessen Höhe.

Der Kantonalvorstand verwahrt sich gegen die im
Kantonsrat anlässlich der Beratungen über die Rückwei-
sung des Volksschulgesetzes vorgebrachte Anschuldigung,
die Lehrerorganisationen hätten das Wohl ihrer Organi-
sationen über dasjenige der Schule gestellt.

Der Voranschlag pro 1953 wird genehmigt. Er wird
samt dem Antrage auf Reduktion des Jahresbeitrages von
Fr. 15.— auf Fr. 13.— der Präsidentenkonferenz vorge-
legt und an die Delegiertenversammlung geleitet werden.
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9. S7Vz«»g, 20. Agri/ 7953, lL94//f<?//e«

Durch bundesgerichtlichen Entscheid wird einem Leh-
rer das Recht zum Abzug von Berufsauslagen (mit der
Gewinnung des Erwerbs verbundene Unkosten) auch bei
der Veranlagung für den Militärpflichtersatz zugestanden.
(Siehe auch SLZ Nr. 16/1953.)

Der Kantonal-Zürcherische Verband der Festbesolde-
ten nimmt in einer Eingabe an die kantonsrätliche Kom-
mission Stellung gegen Punkt 2 von § 8 des Entwurfes
zum neuen Wahlgesetz (Unvereinbarkeit) und unterstützt
die Eingabe des ZKLV, die sich in der Hauptsache gegen
die Abänderung von Art. 64 der Staatsverfassung und den
§ 123 (Behördewahl) wendet.

Bei der Zuteilung von Verwesereien bringt die Erzie-
hungsdirektion den Vorbehalt an, dass der bezeichnete
Verweser unter Umständen von seiner Stelle abberufen
werden könne, wenn infolge längerem Militärdienst sich
erhebliche Unzukömmlichkeiten zeigen sollten. Der KV
hat von diesem neuartigen Verfahren Kenntnis genom-
men, ohne sich damit einverstanden zu erklären. Er behält
sich seine Stellungnahme von Fall zu Fall vor.

Laut Mitteilung des Eidgenössischen Gesundheitsam-
tes richtet der Bund den Kantonen Beiträge aus an deren
Kosten für die Unterstützung von Angestellten, die wegen
Erkrankung an ansteckender Tuberkulose in Not geraten
sind. Es besteht auf diesem Wege die Möglichkeit, einem
Kranken bis zu 75 % seines zuletzt bezogenen Gehaltes
auszuzahlen, dies auch dann, wenn der Erkrankte als in-
valid erklärt und in den Ruhestand versetzt werden muss.
Die Finanzdirektion wird ersucht, über die im Kanton
Zürich bestehende Praxis Auskunft zu erteilen.

Am 7. Mai wird der Kantonalvorstand mit den Vor-
ständen der Oberstufenkonferenz und der Sekundarlehrer-
konferenz eine erste gemeinsame Aussprache über eine
Teilrevision des Volksschulgesetzes durchführen, wobei
in erster Linie die Frage der Umgestaltung der Oberstufe
besprochen werden soll.

Eine Aussprache von Vertretern des KV mit dem Vor-
stände des Schweizerischen Berufsdirigentenverbandes

wegen dessen Beschwerde gegen die Wahl eines Kollegen
zum Dirigenten eines stadtzürcherischen Kirchenchores
führte zu keiner vollständigen Einigung. Es stellt sich für
den KV die Frage, ob an dem seinerzeit getroffenen Ab-
kommen unbedingt festgehalten oder ob dessen Kündi-
gung ins Auge gefasst werden sollte.

Vorbereitung der Geschäfte der Präsidentenkonferenz
vom 25. April 1953 und der ordentlichen Delegiertenver-
Sammlung vom 6. Juni 1953.

Als Delegierte werden von den betreffenden Sektionen
neu abgeordnet werden die Kollegen: Max Bührer, Pri-
marlehrer, Bubikon (Sektion Hinwil); Alfred Schläpfer,
Primarlehrer, Kilchberg (Sektion Horgen).

70., 72. #«7 74. SAz«72g, 7. Aldi, 27. ALw »«4
4. 7953,

Alle drei Sitzungen dienen einer Aussprache mit den
Vorständen der Oberstufen- und der Sekundarlehrerkon-
ferenz über eine Teilrevision der Volksschulgesetzgebung.

Mit dem Rückweisungsbeschluss vom 9. März 1953
hat bekanntlich der Kantonsrat dem Regierungsrat den

Auftrag auf Vorbereitung einer Teilrevision erteilt. Der
Kantonalvorstand ist, in Uebereinstimmung mit der schon
damals von einer ganzen Reihe von Kantonsräten geäus-
serten Ansicht, der einhelligen Auffassung, das dringend-
ste Problem, das unter diesem Titel an die Hand genom-

men werden müsse, sei die Reorganisation der Oberstufe.
Um hierüber die Diskussion in Fluss zu bringen, sind die
interessierten Stufenkonferenzen zu diesen Aussprachen
eingeladen worden. Es handelt sich dabei nicht darum,
fertige Vorlagen auszuarbeiten oder gar bindende Be-
schlösse zu fassen. Das Ziel der Aussprachen ist es, die
gegenseitigen Meinungen kennenzulernen und sich dar-
über auszusprechen, um so nach einer Lösung zu suchen,
die von der gesamten Lehrerschaft gutgeheissen werden
kann und unterstützt wird. Nach den Aussprachen mit
den Stufenkonferenzen wird die Kommission des ZKLV
zur Beratung des Volksschulgesetzes sich nochmals mit
den gleichen Fragen befassen, und erst dann wird es mög-
lieh sein, eine erste Stellungnahme der Vertreter unserer
Lehrerorganisationen an die Erziehungsdirektion weiter-
zuleiten.

An den drei Sitzungen wurden vor allem die nachfol-
gend aufgeführten Probleme diskutiert:
1. Dauer der Schulpflicht
2. Organisation der Volksschule

a) Aufteilung nach Beendigung der 6. Primarklasse
b) Abgrenzung verschiedener Schultypen gegeneinan-

der und Verbindung untereinander
c) Benennungen

3. Zielsetzung der Oberstufe
4. Zuteilung der Schüler in die verschiedenen Abteilun-

gen der Oberstufe
5. Ausgestaltung der «Werkschule»

a) Fach- oder Klassenlehrersystem
b) Unterrichtsgebiete
c) Unterrichtsweise

6. Ausgestaltung der «Abschlussklassen»
7. Das «Werkjahr»
8. Auswahl und Ausbildung der Lehrkräfte für die Ober-

stufe
9- Besondere Verhältnisse in den Landgemeinden

75. 77. /»»* 7953, Z»«A&

Fortsetzung der Aussprachen über eine Teilrevision
der Volksschulgesetzgebung mit dem Vorstande der Real-
lehrerkonferenz. Im Mittelpunkt der Diskussion steht hier
die Frage der Schülerzuteilung aus der 6. Klasse Primär-
schule in die zukünftige Oberstufe.

a) Was ist massgebend für die Zuteilung in die ver-
schiedenen Abeilungen der Oberstufe?

b) Wann und durch wen soll die Zuteilung vorbereitet
und vorgenommen werden?

c) Wie weit soll das Zuteilungsverfahren im Gesetze
geregelt werden?

Auch hier wurden in Uebereinstimmung mit den vor-
ausgegangenen Aussprachesitzungen keine Beschlüsse ge-
fasst. E#g. Ettzj*

Versäumen Sie nicht, an den Hauptveranstaltungen des

vom 27. Aug. bis 6. Sept. stattfindenden 5. /«rerwijrfo-
«rf/e» Kowgrerrer /»r »«4 Fre//«//erzA-

teilzunehmen und — im Kunstgewerbemuseum —
die damit verbundene Harrte//«»# «Dar

Sc/sä/Tm«!» zu besuchen! Beachten Sie auch den Auf-
ruf des SLV-Präsidenten in der heutigen Nr. der SLZ!

H«»ze/4«»ge» /4r 75. /»// Ko»grerr-Se/èreterte/;
Dr. A. Ledermann, Zentralsekretariat Pro Juventute, See-

feldstrasse 8, Zürich. H/er er/w/te« 57e aac/) «i/We H»j-
Der K4»te»tf/forrte«4.
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